
reich der Konvention — wobei Ad-hoc-Arbitrage und 
institutioneile Schiedsgerichtsbarkeit rechtlich gleichge
stellt werden —, über die Erfordernisse für eine gültige 
Schiedsgerichtsvereinbarung, über die positiven und die 
negativen Voraussetzungen der Anerkennung von 
Schiedssprüchen sowie über deren Aufhebung.
Die Europäische Konvention über die Internationale 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21. April 1961 (Be
kanntmachung vom 3. Juni 1976 [GBl. H S. 213]) ergänzt 
die New Yorker UNO-Konvention von 1958 und begrün
det für die Teilnehmerstaaten eine einheitliche Rege
lung der Schiedsverfahren und Schiedssprüche, die 
Streitigkeiten aus internationalen Handelsgeschäften 
zwischen Kaufleuten und Unternehmen dieser Staaten 
betreffen. Neben bestimmten Definitionen enthält die 
Konvention Vorschriften über die Gestaltung des 
Schiedsgerichtsverfahrens, über die Einrede der Unzu
ständigkeit des Schiedsgerichts und die Zuständigkeit 
staatlicher Gerichte, über das im Streitfall anzuwen

dende materielle Recht sowie über die Begründung und 
Aufhebung von Schiedssprüchen.
Abschließend sei noch der Beitritt der DDR zur Kon
vention über die Zwischenstaatliche Beratende Seeschiff
fahrtsorganisation vom 6. März 1948 (Bekanntmachung 
vom 15. Juni 1976 [GBl. H S. 225]) erwähnt. Die IMCO ist 
eine UNO-Spezialorganisation für Fragen der zivilen See
schiffahrt, die ihren Sitz in London hat. Ziel der IMCO 
ist es u. a., ein System der Zusammenarbeit der Staaten 
bei der Regelung und Handhabung technischer Ange
legenheiten der inter-rationalen Handelsschiffahrt zu 
schaffen, auf die allgemeine Anerkennung möglichst 
hoher Normen hinsichtlich der Sicherheit auf See und 
der Leistungsfähigkeit der Schiffahrt hinzuwirken sowie 
die Beseitigung von Diskriminierungen in der internatio
nalen Handelsschiffahrt anzustreben.
Ausgearbeitet von Dr. SIEGFRIED PETZOLD,
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Die Ausgestaltung der Vertragsbeziehungen über Reise und Erholung 
in den Leistungsbedingungen des Reisebüros der DDR
Im Prozeß der weiteren Erhöhung des materiellen und 
kulturellen Lebensniveaus des Volkes spielen die Ver
wirklichung des verfassungsmäßigen Rechts auf Freizeit 
und Erholung (Art. 34 der Verfassung), die Gewährlei
stung der Reproduktion der Arbeitskraft der Werktäti
gen und die Sicherung einer kultur- und niveauvollen 
Freizeitgestaltung der Bürger eine große Rolle. Im Pro
gramm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
wird dazu festgestellt: „Die wachsenden Erholungsbe
dürfnisse der Werktätigen werden ständig besser be
friedigt. Dazu gilt es, die Anzahl der Urlaubsplätze, das 
Niveau der Erholungseinrichtungen und der Urlaubs
betreuung zu erhöhen, den Tourismus zu fördern und 
die Möglichkeiten für die Naherholung und Freizeitge
staltung zu erweitern. Der Familienerholung wird be
sondere Aufmerksamkeit geschenkt.“/I/
Rechtsgrundlage für die Erfüllung derjenigen Aufga
ben, die dem Reisebüro der DDR aus dieser Zielstellung 
erwachsen, sind die Bestimmungen über Reise und Er
holung (§§ 204 bis 216 ZGB)/2/ und die auf der Grund
lage des § 46 Abs. 2 ZGB erlassene AO über die Allge
meinen Bedingungen für Leistungen des Reisebüros der 
DDR — Leistungsbedingungen des Reisebüros — vom
27. Juli 1976 (GBl. I S. 406) - im folgenden ALB ge
nannt —, mit denen die bisher geltenden Leistungsbe
dingungen des Reisebüros vom 10. Mai 1967 (GBl. II 
S. 289) abgelöst wurden. Die ALB wurden so gefaßt, daß 
sie die Bestimmungen des ZGB konkretisieren und im 
erforderlichen Umfang entsprechend den gesellschaft
lichen Bedingungen und bisherigen Erfahrungen spezi
fizieren.

Geltungsbereich der ALB und Leistungsarten

Die Regelung des Geltungsbereichs wurde konkretisiert 
und vereinfacht. Es wird zwischen dem sachlichen und 
dem personellen Geltungsbereich unterschieden. 
Hinsichtlich des sachlichen Geltungsbereichs wird in § 1 
Abs. 1 bestimmt, daß die ALB nur für vertragliche Be
ziehungen gelten, die die Gestaltung von Reisen und

111 Programm der SED, Berlin 1976, S. 25.
hl Vgl. dazu H. Thiel, „Die Regelung der Dienstleistungen auf 
dem Gebiet von Reise und Erholung“, NJ 1976 S. 45 ff.
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Erholungsaufenthalten zum Inhalt haben. Dazu gehört 
auch die Vermittlung von touristischen Leistungen bzw. 
von solchen Leistungen durch das Reisebüro, die in 
einem inhaltlichen Zusammenhang mit Reisen und Er
holungsaufenthalten stehen, wie z. B. zusätzliche Reise
versicherungen und Beförderungsleistungen.
§ 1 Abs. 2 der ALB regelt den personellen Geltungsbe
reich, nämlich welche Vertragspartner (Kunden) mit 
dem Reisebüro der DDR Verträge über Reisen und Er
holungsaufenthalte abschließen können. Das können in 
Übereinstimmung mit § 204 ZGB zunächst einmal die 
Bürger sein. Aber auch Betriebe, staatliche Organe und 
Einrichtungen, sozialistische Genossenschaften und ge
sellschaftliche Organisationen sowie andere rechtlich 
selbständige Organisationen und Vereinigungen können 
mit dem Reisebüro Verträge über Reisen und Erho
lungsaufenthalte für die bei ihnen Beschäftigten bzw. 
ihre Mitglieder abschließen, also Kunden des Reise
büros sein (vgl. § 11 ZGB, § 1 VG). Für diese Kunden 
gilt das Vertragsgesetz.
§ 2 der ALB legt die beiden Leistungs- oder Geschäfts
arten des Reisebüros fest, und zwar wird unterschieden 
zwischen dem Verkaufs- und dem Vermittlungsge
schäft.
Beim Verkaufsgeschäft ist das Reisebüro Organisator 
von Einzel- und Gruppenreisen als Erholungs- oder 
Studienaufenthalte im Inland und in das Ausland ein
schließlich des Individualtourismus mit Einzelleistun
gen, wie z. B. Verpflegung, Unterbringung und kultu
relle Betreuung.
Eine andere Leistungsart ist das Vermittlungsgeschäft. 
In Konkretisierung des § 211 ZGB übernimmt das Reise
büro bezüglich bestimmter Leistungen die Rolle eines 
Vermittlers. Das gilt z. B. für die Vermittlung von Flug
tickets oder Fahrkarten für die Deutsche Reichsbahn, 
für die Bestellung von Hotelzimmern und für die Be
sorgung von Eintrittskarten zu kulturellen Veranstal
tungen.

Die rechtliche Ausgestaltung des Reiseleistungsvertrags

§ 3 der ALB verpflichtet das Reisebüro zu einem quali
fizierten Kundendienst. Damit wird noch einmal seine 
Rechtspflicht aus § 205 ZGB zur Information und Be-


